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Zivilgesellschaftliche Organisationen in 
der Tertiärprävention

1. Einleitung

Extremismusprävention ist eine gesamtgesellschaftliche Auf-
gabe. Nicht nur deshalb weist die deutsche Präventionsland-
schaft eine vielfältige Struktur auf, bestehend aus verschiede-
nen staatlichen und zivilgesellschaftlichen Akteur*innen, die 
in der Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention tätig sind. Die 
Auslöser für Radikalisierungsprozesse sind grundsätzlich mul-
tikausal. Es braucht daher viele unterschiedliche Akteur*innen 
mit umfassenden Kenntnissen und Kompetenzen, um derartige 
Prozesse zu stoppen und im Idealfall eine Deradikalisierung er-
folgreich zu befördern.  

Im internationalen Vergleich wird die herausragende Rolle der 
Zivilgesellschaft in Deutschland sichtbar. Und im historischen 
Kontext ist es richtig, dass die deutsche Präventionsarbeit maß-
geblich auf zivilgesellschaftlichem Beitrag fußt. Dennoch sind 
die Verhältnisse nicht so eindeutig, wie sie auf den ersten Blick 
scheinen. Bedingt durch die föderale Struktur der Bundesre-
publik entstand im Laufe der Zeit zwangsläufig eine Vielfalt an 
Maßnahmen, die auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene 
umgesetzt werden. Im Vergleich zu einigen europäischen Nach-

barstaaten, bei denen sehr deutlich ein zentralisierter Ansatz 
erkennbar ist und zivilgesellschaftliche Akteur*innen eine eher 
sekundäre Rolle einnehmen, sticht die Vielzahl der im Feld ak-
tiven Nichtregierungsorganisationen (NROs) in Deutschland 
hervor.

In Deutschland ist das Verhältnis zwischen Zivilgesellschaft 
und Staat in der Tertiärprävention jedoch, im Gegensatz zur Pri-
märprävention, weniger klar definiert, als es im internationalen 
Vergleich wahrgenommen wird. Staatliche bzw. sicherheits-
behördliche Akteur*innen spielen auch in Deutschland eine 
maßgebliche Rolle in der Extremismusprävention und arbeiten 
zum Teil komplementär zu zivilgesellschaftlichen Angeboten. In 
jüngster Vergangenheit scheint sich die Schwerpunktsetzung 
im Feld der Tertiärprävention allerdings deutlich in eine sicher-
heitspolitische Richtung zu bewegen. Maßnahmen der Rehabi-
litation und Deradikalisierung werden nicht mehr als primäre 
Aufgabe zivilgesellschaftlicher Akteur*innen, sondern als Be-
standteil gesamtgesellschaftlicher Sicherheitsinteressen wahr-
genommen. Eine effektive Zusammenarbeit aller Akteur*innen 
kann aber nur gewährleistet werden, wenn die Bedeutung und 
die Rollen der einzelnen Akteur*innen klar definiert und vonein-
ander abgegrenzt sind. 

2. Historische Entwicklung

Terrorismusbekämpfung und die hierunter häufig subsumierte 
Extremismusprävention sind stark beeinflusst durch die Ge-
schichte und die Erfahrungen des jeweiligen Landes, in denen 
sie stattfinden. Gesellschaftliche Normen, politische Kulturen, 
Demokratieverständnis und institutionelle Routinen spielen eine 
maßgebliche Rolle in der Sicherheitspolitik jedes Landes (Fo-
ley, 2013). In Frankreich beispielsweise wird politische Stabilität 
nicht als selbstverständlich angesehen. Seit der Französischen 
Revolution 1789 hat Frankreich eine Vielzahl an Verfassungs-
änderungen erlebt; in zwei Weltkriegen wurde das Land ange-
griffen. Aus der Geschichte lernend, ist Frankreich auch heute 
noch als zentralistischer Staat darauf bedacht, Gefahren für 
die Republik schnellstmöglich abzuwehren. Im Zweifelsfall wird 
deshalb Sicherheit über Freiheit gestellt und als abstrakter Wert 
handlungsleitend, wie die ständige Verlängerung des Ausnah-
mezustandes in Frankreich nach den Anschlägen vom 13. No-
vember 2015 eindrücklich zeigte. 

Das Vereinigte Königreich, auf der anderen Seite, konnte – auch 
durch seine besondere Position als Inselstaat – vor allem wäh-
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rend der zwei Weltkriege eine gewisse „Stabilität“ bewahren 
–  sofern es diese im Kriegszustand überhaupt geben kann. 
Aufbauend auf der Magna Charta von 1215 und der Entwick-
lung einer dauerhaft empfundenen gesellschaftlichen Resilienz 
gegenüber Bedrohungen haben die traditionellen britischen „li-
berties“ einen hohen Stellenwert sowohl in der Politik als auch in 
Gesellschaft und Medien (Foley, 2013). Es ist daher nur logisch, 
dass Großbritannien, anders als Frankreich, häufig „weichere“ 
Maßnahmen ergreift. 

Auch die deutsche Extremismusprävention ist durch die his-
torischen Erfahrungen Deutschlands geprägt. In Deutschland 
war zivilgesellschaftliches Engagement nach Ende des Zweiten 
Weltkrieges eng mit der Demokratieförderung und -entwicklung 
verwoben (Caruso & Schatz, 2018). Durch Gleichschaltung und 
teilweise Verbote der in Deutschland agierenden zivilgesell-
schaftlichen Organisationen während des Nationalsozialismus 
mussten sich diese nach Ende des Zweiten Weltkrieges oftmals 
erst gründen bzw. wieder neu organisieren. Während die Entna-
zifizierungspolitik und die damit einhergehenden Maßnahmen 
nach 1945 zunächst alleine von den Alliierten durchgeführt wur-
den, wurden später zunehmend auch deutsche Akteur*innen 
in diese Arbeit eingebunden (Bauerkämper, 2010). Ein Beispiel 
hierfür ist die Gründung der Bundeszentrale für Heimatdienst 
(die heutige Bundeszentrale für politische Bildung) im Jahr 
1952, die einen Beitrag zur „Demokratieerziehung“ in Deutsch-
land leisten sollte (Caruso & Schatz, 2018). 

Parallel zu dieser Entwicklung übernahmen im Nachkriegs-
deutschland verstärkt Hilfsorganisationen und die Freie Wohl-
fahrtspflege grundlegende sozialstaatliche Aufgaben sowie 
die Katastrophenhilfe. Beispielhaft lässt sich hier die Diakonie 
Katastrophenhilfe anführen, die 1954 aus dem 1945 gegründe-
ten evangelischen Hilfswerk hervorging. War es das ursprüng-
liche Ziel, die Not im Nachkriegsdeutschland zu lindern, wei-
tete sich die Arbeit rasch auf Auslandseinsätze aus (Diakonie 
Katastrophenhilfe, 2019). Auch Einrichtungen wie Kindergärten, 
Krankenhäuser und Altenheime werden heute häufig durch 
Wohlfahrtsverbände betrieben und sind somit ein wichtiger, 
kaum mehr wegzudenkender Baustein des Sozialstaates. Zivil-
gesellschaftlichem Engagement wurde in den letzten 70 Jahren 
verstärkt eine essentielle Rolle in der Demokratieförderung und 
somit auch in der Präventionsarbeit zugeschrieben.  

3. Erfahrungen in Deutschland

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und der nationalso-
zialistischen Diktatur sah sich die junge Bundesrepublik immer 
wieder mit verschiedenen Formen des Extremismus konfron-
tiert. Die 1970er und 1980er Jahre waren gekennzeichnet durch 

eine starke Politisierung, erkennbar z. B. an der besonders ho-
hen Wahlbeteiligung und dem Aufbrechen des klassischen Drei-
parteiensystems. Umwelt- und Friedensbewegungen wurden 
gegründet und politische Proteste in die Öffentlichkeit getragen 
(Schildt, 2002). Das studentische Milieu vertrat verstärkt kom-
munistische und sozialistische Positionen und verlieh diesen in 
antiautoritären Protesten Ausdruck (Ceylan & Kiefer, 2018). 

Während die Studierendenproteste meist friedlich blieben, for-
mierten sich einzelne Gruppierungen, die sich radikalem Ge-
dankengut zuwandten und mit linksextremistischem Terroris-
mus ihre Ziele durchzusetzen versuchten. Dieser gipfelte in den 
1970er Jahren in einer Serie von linksextremistischen Anschlä-
gen durch Gruppen wie der Roten Armee Fraktion (RAF) und der 
Bewegung 2. Juni (Pfahl-Traughber, 2014). In dieser Zeit wurden 
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auch erste Ausstiegsprogramme für Linksextremist*innen und 
entsprechende Präventionsprogramme initiiert (Ceylan & Kiefer, 
2018). Ende der 1980er Jahre nahmen die Unterstützung und 
Aktivität linksextremistischer Strömungen ab und auch der Fo-
kus der Präventionsarbeit verschob sich verstärkt auf den Be-
reich Rechtsextremismus. 

War die Skepsis gegenüber türkischen, aber auch vietname-
sischen, angolanischen u. a. Arbeitssuchenden bereits in den 
1960er Jahren in Teilen der Gesellschaft verankert, so erhielt 
diese mit der Wiedervereinigung Deutschlands neue Kraft. Nun 
trafen die unterschiedlichen historischen Bedingungen der alten 
und neuen Bundesländer aufeinander, gepaart mit enttäuschten 
Erwartungen und flankiert von der „Ausländerpolitik“ der Bun-
desrepublik (Ceylan & Kiefer, 2018). Die Feindschaft gegenüber 
„Ausländer*innen“, die sich zunächst auf Gastarbeitende kon-
zentriert hatte, weitete sich so zunehmend auch auf Asylsu-
chende aus (Schildt, 2002). Die rassistischen Ausschreitungen 
in Hoyerswerda 1991 und Rostock-Lichtenhagen 1992 stehen 
beispielhaft für diese Feindschaft und das damit einhergehen-
de Erstarken rechtsextremer Einstellungen, besonders in den 
neuen Bundesländern. Auch Jahre nach der Wiedervereinigung 
ebbte diese Entwicklung nicht ab. 

Die Gefahr, die von der rechtsextremistischen Szene ausgeht, 
zeigte sich in erschreckender Weise durch die Aufdeckung des 
„Nationalsozialistischen Untergrundes“ (NSU) im Jahr 2011. 
Dem Trio war es möglich, über einen Zeitraum von zwölf Jahren 
insgesamt zehn Morde zu verüben, drei Sprengstoffanschläge 
und fünfzehn Raubüberfälle durchzuführen und dennoch un-
entdeckt zu bleiben (Behrens, 2018). Zusätzlich dazu erfolgte 
eine zunehmende Enthemmung der Sprache und das Erstarken 
rechtspopulistischer Parteien seit 2013. Mehrere Brandanschlä-
ge auf verschiedene Geflüchtetenunterkünfte und nicht zuletzt 
die Ermordung des hessischen CDU-Politikers Walter Lübcke im 
Juni 2019 sowie der rechtsextremistische Anschlag von Halle 
im Oktober 2019 machen die Dringlichkeit der Präventionsarbeit 
im Bereich Rechtsextremismus deutlich. Rechtsextreme und 
demokratiefeindliche Einstellungen werden immer salonfähiger, 
die Grenzen des Sagbaren werden immer mehr verschoben. 
Menschenfeindliche Aussagen sind längst keine Provokation 
mehr, sondern gehören zum allgemeinen Sprachgebrauch.

Vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte ist im Laufe 
der Jahrzehnte eine Vielzahl von Initiativen entstanden, auf die 
weiter unten noch einmal eingegangen wird. Politische Bildung 
und die umfassende geschichtliche Aufarbeitung des National-

sozialismus wurden grundlegende Bestandteile des Schulunter-
richts. Zusätzlich hierzu entstanden zahlreiche Projekte, die im 
schulischen, aber auch im außerschulischen Kontext, national-
sozialistischem und extremistischem Gedankengut entgegen-
treten. Beispiele hierfür sind Initiativen wie „Schule ohne Ras-
sismus – Schule mit Courage“ oder die „Kreuzberger Initiative 
gegen Antisemitismus“ (El-Mafaalani et al., 2016). Anfang der 
2000er Jahre entstanden einige staatliche Angebote der Terti-
ärprävention im Bereich Rechtsextremismus (Hohnstein, Greu-
el, & Glaser, 2015). Ebenso waren zivilgesellschaftliche Träger1 
zu diesem Zeitpunkt bereits maßgeblich aktiv und arbeiten bis 
heute erfolgreich in diesem Themenfeld. Die mittlerweile fast 
20-jährige Erfahrung vieler zivilgesellschaftlicher Träger stellt 
eine europaweit einzigartige Kontinuität dar. 

In den Jahren nach dem 11. September 2001 ließ sich ein ra-
santer Anstieg des islamistischen Personenpotenzials feststel-
len (Gansewig, 2018). Während zu Beginn der Arbeit der Fokus  

1  Beispielhaft seien hier die Projekte EXIT Deutschland des Zentrums 
für demokratische Kultur sowie das Programm „Verantwortung übernehmen – Ab-
schied von Hass und Gewalt“ von Violence Prevention Network genannt. 
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vieler zivilgesellschaftlicher Organisationen auf dem Phänomen-
bereich des Rechtsextremismus lag, begannen einige Wenige, 
wie z. B. Violence Prevention Network bereits 2006, ihre Arbeit 
auch auf den religiös begründeten Extremismus auszuweiten 
und seit 2007 mit islamistisch (gefährdeten) Straftäter*innen 
im deutschen Strafvollzug zu arbeiten (Korn, 2015). So entstand 
eine Vielzahl an Präventionsprojekten, die sich schwerpunkt-
mäßig mit dem religiös begründeten Extremismus befassen. 
Die langjährige Erfahrung, auf die die Träger der Extremismus-
prävention zu diesem Zeitpunkt besonders im Bereich Rechts- 
extremismus zurückgreifen konnten, stellte hierbei eine beson-
ders wertvolle Ressource dar. Zwar lassen sich die Erkenntnisse 
aus dieser Arbeit nicht schablonenhaft auf die Arbeit im Bereich 
des religiös begründeten Extremismus übertragen, doch gibt 
es nicht nur in den individuellen Radikalisierungsprozessen, 
sondern auch in der Deradikalisierungsarbeit, grundlegende Ge-
meinsamkeiten. 

Eine Reihe von Förderprogrammen gab zivilgesellschaftlichen 
Trägern – anders als in anderen europäischen Ländern – den 
Raum und die Möglichkeit, Strukturen auf- und auszubauen so-
wie kontinuierliche Ansätze zu entwickeln (Beispielsweise „Ak-
tionsprogramm gegen Aggression und Gewalt“ (1992 – 1996), 
„Jugend für Toleranz und Demokratie – gegen Rechtsextremis-
mus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus“ (2001 – 2006), 
„XENOS – Integration und Vielfalt“ (2007 – 2014), „Vielfalt 
tut gut“ (2007 – 2010), „Toleranz fördern – Kompetenz stär-
ken“ (2010 – 2014), „Zusammenhalt durch Teilhabe“ (seit 
2010) und zuletzt das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ 
(2015 – 2019)) (Korn, 2016). Oftmals verfügen diese Träger über 
interdisziplinäre Ansätze und Erfahrungen im pädagogischen 

Bereich, aber auch in der Jugendhilfe, der Familienberatung und 
der politischen Bildung (Nordbruch, 2018). Auch auf Landes-
ebene finden sich zahlreiche Fördermöglichkeiten, die häufig 
dauerhaft angelegt sind (Ceylan & Kiefer, 2018).

Diese Förderprogramme sind europaweit einzigartig und we-
sentlicher Bestandteil der besonderen bundesdeutschen Mi-
schung aus staatlicher und zivilgesellschaftlicher Extremis-
musprävention. Sie finden sich auch in der 2016 veröffentlichen 
Strategie der Bundesregierung zur Extremismusprävention und 
Demokratieförderung wieder, in der die Notwendigkeit einer 
derartigen Zusammenarbeit immer wieder betont und die zivil-
gesellschaftlichen Partner als Bestandteil dieser Strategie auf-
geführt werden: „Nur wenn alle ihre Aufgaben wahrnehmen und 
gemeinsam tätig werden, kann Prävention gelingen.“ (Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend & Bundes-
ministerium des Innern, 2016).

Die Vielzahl an Ansätzen und Projekten zeigt nachdrücklich, 
dass zivilgesellschaftliche Akteur*innen ihre Verantwortung im 
Hinblick auf Extremismusprävention erkannt haben und wahr-
nehmen.

4. Tertiärprävention

Die Arbeit in der Tertiärprävention stellt die dritte Stufe der Ex-
tremismusprävention dar. Während die Primärprävention unter 
anderem mit Hilfe der Ansätze und Methoden der politischen 
Bildung Dialogräume für Demokratieförderung schafft und Se-
kundärprävention auf Personen mit ersten Radikalisierungsan-
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zeichen zielt, nimmt die Tertiärprävention Personen in den Fo-
kus, die eindeutige Zeichen von gewaltbereiter Radikalisierung 
aufzeigen und möglicherweise bereits Straftaten mit extremis-
tischen oder terroristischen Motiven begangen haben (Ceylan & 
Kiefer, 2018). Ziel ist es hier, Individuen aus gewaltaffinen Sze-
nen zu lösen sowie (erneuten) Straftaten vorzubeugen, oftmals 
in Ausstiegsprogrammen (El-Mafaalani et al., 2016). So sollen 
Individuen in die demokratische Gesellschaft (re-)integriert und 
dadurch ihre Teilhabe ermöglicht werden.

Die Tertiärprävention umfasst auch das Gebiet der Distanzie-
rungs- und Deradikalisierungsarbeit. In der Fülle und oftmals 
auch Unschärfe der Definition des Deradikalisierungsprozesses 
hat sich die Unterscheidung zwischen Deradikalisierung und ha-
bitueller Distanzierung durchgesetzt (El-Mafaalani et al., 2016). 
Während die Deradikalisierung demnach eine kognitive Distan-
zierung (Denkmuster) der Klient*innen von extremistischen 
Ideologien und die damit verbundene Distanzierung vom ent-
sprechenden Milieu anstrebt, zielt die Distanzierungsarbeit (Ver-
haltensmuster) darauf ab, dass eine rein habituelle Entfernung 

vom extremistischen Milieu geschieht (Schmid, 2013). Violence 
Prevention Network wiederum definiert Deradikalisierung als 
„den Prozess der Auflösung menschenverachtender Ideologien 
und der nachhaltigen Verhinderung von Handlungen, die gegen 
Menschen- und Grundrechte gerichtet sind“ (Mücke, 2017). De-
radikalisierung bezeichnet somit nicht nur die reine Ausstiegs-
arbeit, sondern beschreibt einen vielschichtigen Prozess, der 
von der Herauslösung aus dem Milieu, über die Distanzierung 
von extremistischem Gedankengut und das Hinterfragen ge-
walttätiger Verhaltensmuster bis hin zur lebensweltlichen Inte-
grationsarbeit reicht. Eine rein habituelle Distanzierung ist nach 
diesem Verständnis nicht ausreichend, sondern stellt nur einen 
Baustein im gesamten Prozess dar. 

Seit Jahren schon findet die Arbeit von zivilgesellschaftlichen 
Organisationen der Tertiärprävention verstärkt im Justizvollzug 
statt, wodurch eine nachhaltige, breitgefächerte und evaluierte 
Expertise auf Seiten der zivilgesellschaftlichen Organisationen 
entstand, auf die heute zurückgegriffen werden kann. Während 
zu Beginn der 2000er Jahre diese Arbeit vor allem im Kontext 
des Rechtsextremismus umgesetzt wurde, hat sich der Arbeits-
schwerpunkt in den letzten Jahren auch auf den religiös begrün-
deten Extremismus ausgeweitet. 

Seit 2018 gibt es die Debatte um die wachsende Anzahl von 
IS-Rückkehrer*innen, die zurück nach Deutschland gekommen 
sind oder in Zukunft noch kommen werden. Insgesamt reisten 
circa 1050 Menschen aus Deutschland nach Syrien und in den 
Irak aus, um sich terroristischen Organisationen wie dem sog.  
„Islamischen Staat (IS)“ anzuschließen (Bundesamt für Verfas-
sungsschutz, 2019). Rund ein Drittel der Ausgereisten befindet 
sich bereits wieder in Deutschland und zu rund der Hälfte von 
ihnen liegen deutschen Behörden Informationen darüber vor, 
dass diese aktiv in Kampfhandlungen involviert waren (Bundes-
amt für Verfassungsschutz, 2019). Bei den in Syrien und im Irak 
verbliebenen deutschen Staatsbürger*innen ist davon auszu-
gehen, dass viele von ihnen an der Waffe ausgebildet wurden, 
an Kampfhandlungen teilgenommen und schwerste Straftaten 
begangen haben (u. a. Kriegsverbrechen). Auch die Ausreise in 
das Territorium des „IS“ zur Vorbereitung einer staatsgefährden-
den Straftat steht durch eine Ausweitung von §89a bereits unter 
Strafe (Baron Van Lijnden, 2015). Es ist also davon auszugehen, 
dass sich ein Großteil der Rückkehrer*innen, einmal in Deutsch-
land angekommen, einem Gerichtsprozess stellen muss. Dass 
auch in Zukunft ein wesentlicher Fokus der Tertiärprävention 
auf der Arbeit im Strafvollzug liegen wird, wird nicht nur durch 
die Vermutung unterstrichen, dass Rückkehrer*innen in Haft 
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gehen könnten, sondern insbesondere durch die – öffentlich 
kommunizierte – Tatsache, dass die Zahl der Verfahren der 
Generalbundesanwaltschaft und der Verurteilungen in diesem 
Bereich kontinuierlich steigt.

Neben diesen Entwicklungen ist es nach wie vor der Rechts-
extremismus, der im Bereich der Tertiärprävention heute und 
auch in Zukunft eine signifikante Rolle einnehmen wird. Der 
Verfassungsschutzbericht von 2018 warnt eindringlich vor einer 
steigenden Zahl rechtsextremistisch motivierter Gewalttaten 
(Bundesamt für Verfassungsschutz, 2018). Thomas Halden-
wang, Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, sag-
te dazu in seiner Rede auf dem 16. BfV-Symposium: „Im Rechts-
extremismus gibt es neue Dynamiken und eine beunruhigende 
Netzwerkbildung von verschiedenen Gruppen“ und beschreibt 
eine „Entgrenzung zwischen bürgerlichen Protestformen und 
Extremisten“ (Haldenwang, 2019). Die Schwerpunktsetzung sei-
ner Rede auf den Phänomenbereich Rechtsextremismus kann 
als klares Zeichen gewertet werden, dass dort dringender Hand-
lungsbedarf besteht. Die Ermordung Walter Lübckes sowie der 
Anschlag in Halle im Oktober 2019, bei dem zwei Menschen ge-
tötet wurden, zeigte auf erschreckende Art und Weise die vom 
Rechtsextremismus ausgehende Gefahr, vor der im Themenfeld 
arbeitende Expert*innen schon lange warnen. Der Verfassungs-
schutzbericht 2018 geht von rund 12.700 gewaltorientierten 
Rechtsextremist*innen aus, die Zahl der rechtsextremen Ge-
fährder*innen liegt zurzeit bei 46 (Bundesamt für Verfassungs-
schutz 2019, Deutscher Bundestag 2019).

5. Arbeit im Gefängniskontext

Es ist unbestritten, dass eine Gefängnisstrafe allein keine Ver-
änderung im Verhalten und in den Denkmustern der Inhaftierten 
zur Folge hat. Wenn verhindert werden soll, dass stark radika-
lisierte Personen nach Verbüßen ihrer Haft dort weitermachen, 
wo sie vor der Inhaftierung aufgehört haben, dann muss eine 
Verknüpfung von strafrechtlicher Verfolgung und pädagogi-
scher Intervention erfolgen. Die Arbeit im Strafvollzug stellt in 
diesem Zusammenhang eine besondere Herausforderung dar, 
da sie nicht nur in einem Zwangskontext stattfindet, sondern 
auch Personen involviert, die in ihrem Alltag nur bedingt mit Ex-
tremismusprävention in Berührung kommen. 

Bedienstete der Justiz übernehmen im Haftkontext eine funda-
mentale Rolle, da sie die Inhaftierten in ihrem Alltag begleiten. 
Sie können theoretisch nicht nur Anzeichen einer möglichen 

Radikalisierung erkennen, sondern auch Prozesse der Distan-
zierung beobachten und einschätzen. Doch selbst bei größter 
Motivation fehlen ihnen in der Regel sowohl die entsprechen-
de Ausbildung als auch die fachlichen Kompetenzen, um im 
Rahmen einer effektiven Extremismusprävention mitwirken zu 
können (Ceylan & Kiefer, 2018). Die hohe Nachfrage nach Fort-
bildungen für Fachkräfte in diesem Bereich bestätigt dies (El-
Mafaalani et al., 2016). 

Gefängnisse stellen durch den immanenten Zwangskontext 
einen besonderen sozialen Raum dar, der mit vielen Herausfor-
derungen an die inhaftierte Person, aber auch an das Umfeld 
und alle involvierten Personen, verbunden ist. Oftmals werden 
Haftanstalten, besonders in der Öffentlichkeit, als „Brutstätte“ 
der Radikalisierung beschrieben, in der verstärkt Rekrutierung 
durch extremistische Akteur*innen stattfindet (Endres & King, 
2018). Immer wieder werden Fälle bekannt, in denen sich Atten-
täter*innen zumindest teilweise im Gefängnis radikalisierten, 
wie beispielsweise Said und Cherif Kouachi, die am 07. Januar 
2015 bei einem Attentat auf das französische Satiremagazin 
Charlie Hebdo insgesamt zwölf Menschen töteten (Freitag-
Carteron, 2016). Der Fokus der Tertiärprävention im Strafvoll-
zug liegt darüber hinaus auf bereits radikalisierten Inhaftierten, 
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die für extremistische oder terroristische Straftaten verurteilt 
wurden. Im Dezember 2018 befanden sich von den circa 760 in 
Deutschland als Gefährder*innen eingestuften Personen mehr 
als 130 in Haft (Jansen & Fiedler, 2018). Es besteht die berech-
tigte Befürchtung, dass diese bereits radikalisierten Häftlinge 
andere, noch nicht radikalisierte Häftlinge, radikalisieren oder 
rekrutieren. 

Dass das Leben im Gefängnis eine Ausnahmesituation für die 
Inhaftierten darstellt, ist der Sache inhärent: Die Inhaftierten 
werden aus ihrem regulären sozialen Umfeld herausgelöst, 
müssen sich mit dem Freiheitsentzug abfinden, sich in Gefäng-
nisstrukturen einfügen sowie belastende psychische Faktoren 
wie ständige Langeweile und existenzielle Zukunftsängste aus-
halten (Korn, 2015). In dieser Zeit der Unsicherheit und oftmals 
auch Verzweiflung können Häftlinge empfänglicher sein für 
extremistische Ideologien, die ihnen vermeintlich einfache Lö-
sungen und vor allem auch ein soziales Netzwerk bieten (Neu-
mann, 2010). Eine sogenannte „kognitive Öffnung“, verursacht 
durch die Inhaftierung, verstärkt aber oftmals auch das Über-
denken eigener Lebensentwürfe und Denkmuster und kreiert 
eine höhere Aufnahmebereitschaft für neue Wertvorstellungen 
(Wiktorowicz, 2005). Gerade deshalb ist die Arbeit der Terti-

ärprävention im Strafvollzug mit für terroristische/extremisti-
sche Vergehen verurteilten Häftlingen unerlässlich, ebenso wie 
mit Häftlingen, die für andere Delikte verurteilt wurden, aber 
eindeutige Hinweise auf eine Radikalisierung aufweisen. 

Aufgrund einer möglichen kognitiven Öffnung, bietet die Haft-
situation einen guten Ansatzmoment, um ihnen alternative Deu-
tungsmuster aufzuzeigen, ihnen in ihrer neuen Situation Hilfe-
stellung und Aufmerksamkeit zu geben und sie auf ihr Leben 
nach der Haft vorzubereiten. Gefängnisse können und sollten 
durchaus auch als Chance begriffen werden und als „Schwing-
tür“ gesehen werden, die sich in beide Richtungen öffnen kann. 
(Korn, 2015). Hierbei ist es wichtig, Radikalisierungstendenzen 
bei Häftlingen zu erkennen, ihre eigenen Ressourcen zu stärken 
und somit eine Abkehr von der gewaltaffinen oder extremisti-
schen Szene zu erreichen. Wie bereits dargelegt, zielt die Arbeit 
nicht nur auf eine rein habituelle Distanzierung von der jeweils 
relevanten Szene ab, sondern auf eine kognitive Distanzierung, 
in der z. B. die Ambiguitätstoleranz der betroffenen Person ge-
steigert werden soll (Baaken et al., 2018). Prozesse kognitiver 
Distanzierung und somit die Loslösung von extremistischen 
Ideologien sind – ebenso wie die Radikalisierung – ein nicht-li-
nearer Prozess und sollten stets individuell erarbeitet und be-
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gleitet werden (Schmid, 2013). Hierbei ist die Deradikalisierung 
aber keineswegs als Umkehrung des Radikalisierungsprozesses 
zu verstehen, impliziert dies doch die Möglichkeit einer erneuten 
Radikalisierung, sobald die Person wieder am Ausgangspunkt 
ihrer Radikalisierung angekommen ist. Wird eine Gefängnis-
strafe als Chance begriffen und erfolgt eine intensive Arbeit mit 
den radikalisierten Häftlingen, die auch das Übergangsmanage-
ment zwischen Haftentlassung und Reintegration umfasst, ist 
es möglich, dem Gefängnis als „Brutstätte“ der Radikalisierung 
entgegenzuwirken.  

Eine der größten Herausforderungen der Arbeit im Gefängnis-
kontext stellt die Phase nach der Entlassung aus dem Straf-
vollzug dar. Ähnlich wie die Ankunft im Gefängnis, stellt auch 
die Entlassung einen maßgeblichen Einschnitt in das Leben dar 
(Jakob & Leistner, 2018). Von einem strukturierten und gere-
gelten Alltag (wenn auch im Zwangskontext) kehrt die Person 
nun zurück in ihr altes Leben und somit möglicherweise auch 
in ihre alten Probleme. Existenzielle Lebensfragen müssen be-
arbeitet und ein neuer Alltag bewältigt werden. Die Gefahr einer 
Rückkehr in die extremistische Szene ist zu diesem Zeitpunkt 

besonders hoch. Es ist daher grundlegend, dass die Vorberei-
tung auf die Rückkehr in die Gesellschaft schon während der 
Haft beginnt und eine kontinuierliche Betreuung auch nach der 
Haftentlassung gewährleistet ist. Die Arbeit mit verurteilten 
Straftäter*innen beschränkt sich daher keinesfalls nur auf den 
Strafvollzug.    

Nicht nur für Inhaftierte bedeutet der Strafvollzug eine Ausnah-
mesituation, auch für Berater*innen bringt ein solches Arbeits-
umfeld besondere Herausforderungen mit sich. Maßgeblich 
ist hier die Zusammenarbeit verschiedener Akteur*innen, die 
im Gefängniskontext agieren: Externe Berater*innen müssen 
unter anderem eng mit Justizvollzugsbeamt*innen, Gefängnis-
psycholog*innen und sozialen Diensten kooperieren. Mitarbei-
ter*innen von zivilgesellschaftlichen Organisationen bewegen 
sich auf einem schmalen Grat zwischen einer vertrauensvollen 
Zusammenarbeit mit den Justizvollzugsanstalten und zugleich 
einer professionellen Unabhängigkeit, die für eine vertrauens-
volle Arbeitsbeziehung zu den Inhaftierten notwendig ist (Jakob 
& Leistner, 2018). Gleichzeitig muss die Arbeit mit Inhaftierten 
sehr differenziert evaluiert und bewertet werden. Da die Teilnah-
me an etwaigen Programmen häufig Teil einer staatlichen Auf-
lage ist, besteht die Gefahr einer Zweckmotivation. Folgt noch 
ein Gerichtsverfahren ist es möglich, dass Inhaftierte sich durch 
die Teilnahme an einem solchen Programm eine bessere Aus-
gangsposition oder gegebenenfalls eine frühere Haftentlassung 
erhoffen (Jakob & Leistner, 2018). 

Eine weitere Schwierigkeit bei der Arbeit im Gefängniskontext 
ist nach wie vor das fehlende Zeugnisverweigerungsrecht für 
Mitarbeiter*innen von zivilgesellschaftlichen Organisationen. 
Nach derzeit herrschendem Recht sind diese gefangen zwi-
schen der zwingenden Notwendigkeit der strafrechtlichen 
Verfolgung von zum Teil massiven Gewalttaten einerseits und 
dem Verlust des Vertrauensverhältnisses zu den Klient*innen 
andererseits. Dieses Vertrauensverhältnis, und damit der Erfolg 
der Deradikalisierungsmaßnahme, kann maßgeblich geschädigt 
werden, sollten Mitarbeiter*innen in den Zeugenstand gerufen 
werden (Korn, 2015). 

6. Sicherheitsbehörden in der Präventionsarbeit

Die Tatsache, dass besonders im Bereich der Tertiärprävention 
Sicherheitsbehörden eine wichtige Rolle einnehmen, verwun-
dert nicht, da diese für die Gefahrenabwehr, die Verhinderung 
von Straftaten und die Wahrung gesamtgesellschaftlicher Si-
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cherheitsinteressen verantwortlich sind. Sie zeigt aber auch, 
dass das „Primat“ der Zivilgesellschaft im Bereich der Tertiär-
prävention nicht zutrifft, sondern dort neben einer Vielzahl von 
zivilgesellschaftlichen auch staatliche Angebote angesiedelt 
sind (Walkenhorst & Ruf, 2018). 

Dies ist auch durch die unterschiedlichen Aufgaben, die beide 
Akteure in diesem Bereich übernehmen, bedingt. Allerdings 
scheint eine klare Definition der Rollen nicht immer deutlich 
zu sein, was mitunter zu Verwirrung, Überschneidungen und 
Misstrauen der involvierten Akteur*innen führt. Die klassische 
Risikoeinschätzung und Risikobewertung obliegt den Sicher-
heitsbehörden, die ihrem Auftrag nachkommen, die öffentliche 

Ordnung aufrechtzuerhalten und die Sicherheit der Gesellschaft 
zu garantieren. In diesem Kontext ist das Risk Assessment 
ein essenzieller Schritt. Hierbei treffen die unterschiedlichen 
Perspektiven der Sicherheitsbehörden und die von zivilgesell-
schaftlichen Organisationen häufig aufeinander. Während für 
die Sicherheitsbehörden in diesem Zusammenhang hauptsäch-
lich die Gefahr, die von der jeweiligen Person für die gesamtge-
sellschaftliche Sicherheit ausgeht, im Fokus steht, konzentriert 
sich die pädagogische Risikoeinschätzung auf das Individuum 
selbst (Walkenhorst & Ruf, 2018). 

Zivilgesellschaftliche Organisationen haben nicht den Auf-
trag, eine objektive Sicherheitseinschätzung vorzunehmen und 
können dies auch nicht leisten. Ihre Arbeit basiert auf einer 

Vertrauensbeziehung mit ihren Klient*innen, deren Verhalten 
und Denkmustern sie kritisch reflektieren. Diese Arbeit stellt 
den*die Klient*in in den Vordergrund und fragt durch Methoden 
der sozialen Diagnostik nach Gefahren für ihn*sie während ihres 
Reintegrations- und Rehabilitierungsprozesses. Dabei geht es 
darum, Resilienz zu schaffen und Klient*innen auf Schwierigkei-
ten im Deradikalisierungsprozess vorzubereiten. Es liegt in der 
Natur der Sache, dass Mitarbeiter*innen von zivilgesellschaft-
lichen Organisationen nicht über das gleiche Maß an Informatio-
nen über ihre Klient*innen verfügen, wie es Sicherheitsbehörden 
tun. Sie sollten unvoreingenommen an ihre Arbeit herangehen, 
was grundlegend für den Vertrauensaufbau zu ihren Klient*in-
nen ist. Verfügten sie im Vorfeld über allumfassendes Wissen, 
würde dies den Prozess beeinflussen. 

Die pädagogische Arbeit zielt nicht allein auf die unmittelbare, 
sondern vielmehr auf die nachhaltige Verhinderung extremisti-
scher Straftaten ab und betrachtet daher langfristig das Risi-
ko für die Klient*innen: Welches Umfeld kreiert eine mögliche 
Rückfallgefahr? Wo bestehen Gefahren für die Reintegration 
und Rehabilitation des*der Klient*in? Die Risiken, die von der 
pädagogischen Arbeit betrachtet werden, gehen weit über die 
rein habituelle Distanzierung hinaus und ermöglichen eine lang-
fristige, kognitive Distanzierung (Walkenhorst & Ruf, 2018). 
Während das sicherheitsbehördliche Risk Assessment endet, 
wenn von Individuen keine Gewalttendenzen mehr ausgehen 
und somit keine unmittelbare Gefahr mehr für die Gesellschaft 
besteht, zielt die pädagogische Arbeit auf eine langfristige 
Nachsorge ab. Im besten Fall bedingt dies auch ein geringeres 
Sicherheitsrisiko, das von Klient*innen ausgeht, da mögliche 
Krisen- oder Rückfallsituationen im Vorfeld eruiert und recht-
zeitig abgefangen werden können. Berater*innen sind oft jah-
relang Vertrauenspersonen für Klient*innen, die nachhaltig den 
Entwicklungsprozess der betroffenen Person beeinflussen und 
begleiten können.   

Für eine erfolgreiche Arbeit benötigen zivilgesellschaftliche 
Organisationen Vertrauen von Seiten der Sicherheitsbehörden. 
Diese betrachten die Arbeit nicht-staatlicher Akteur*innen in 
der Tertiärprävention jedoch teils mit Skepsis, eben weil zivil-
gesellschaftliche Organisationen kein klassisches Risk Assess-
ment im Sinne der Sicherheitsbehörden durchführen, sondern 
sich Methoden der sozialen Diagnostik bedienen. 

Dass eine effektive Präventionsarbeit nur in Kooperation mit Si-
cherheitsbehörden möglich ist, ist im Bereich der Tertiärpräven-
tion eine logische Schlussfolgerung, angesichts der potentiellen 
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Gefahr, die vor allem von einer Klientel ohne intrinsische Aus-
stiegsmotivation ausgehen kann. Die Rollenverteilung der Ak-
teur*innen sollte jedoch klar sein: Sicherheitsbehörden sind für 
die Risikobewertung zuständig, für die konkrete Verhinderung 
von Straf- und Gewalttaten und die Sicherheit der Gesellschaft. 
Zivilgesellschaftliche Organisationen unterstützen die betroffe-
ne Person und ihr Umfeld in ihrem Deradikalisierungsprozess 
und in ihrer (Re-)Integration in die Gesellschaft und tragen damit 
nachhaltig zur Risikominimierung bei. Beide Ansätze sind Be-
standteil einer holistischen Herangehensweise. 

7. Zugang

Ein wichtiger Aspekt der Tertiärprävention ist das Prinzip der 
Freiwilligkeit. Die freiwillige Teilnahme an einem Deradikalisie-
rungsprogramm hat sich in der Vergangenheit vor allem mit 
Blick auf die Nachhaltigkeit der Maßnahmen und die Vermei-
dung von Zweckverhalten als effektiver erwiesen als wenn die-
ser Prozess erzwungen wird (El-Mafaalani et al., 2016). Dabei 
kann der Beginn der Zusammenarbeit mit Klient*innen auch im 
Zwangskontext einer gerichtlichen Auflage beginnen. Die ange-
sprochene Freiwilligkeit meint hier viel mehr die Bereitschaft, 
eine Beziehung zu den Berater*innen aufzubauen und aktiv an 
der Aufarbeitung der eigenen Vergangenheit mitzuarbeiten. 
Hier haben zivilgesellschaftliche Organisationen den Vorteil, 
dass sie nicht als Teil des Strafverfolgungssystems, sondern 
ihre Mitarbeiter*innen als glaubwürdige und authentische Bera-
tungspersonen wahrgenommen werden, was eine wesentliche 
Grundlage für Deradikalisierungsprozesse darstellt (Hofinger & 
Schmidinger, 2017). 

Ist eine Person fortgeschritten radikalisiert und extremistischen 
Ideologien zugewandt, so ist dies in den meisten Fällen auch 
mit verschwörungstheoretischem Denken verbunden. Sowohl 
im Rechtsextremismus als auch im Islamismus ist „der Staat“ 
fundamentaler Bestandteil extremistischer Narrative. Vertre-
ter*innen des Staates stellen ein klassisches Feindbild dar und 
werden meist abgelehnt (Nandlinger, 2008; Sedgwick, 2012). 
Diese Feindbilder helfen, das eigene Weltbild zu strukturieren 
und zu rechtfertigen. Sie bieten eine Projektionsfläche, z. B. für 
die eigenen (empfundenen) Ungerechtigkeiten, und diese Feind-
bilder sind im politischen sowie im religiös begründeten Extre-
mismus oftmals der Staat und die Regierung (Sedgwick, 2012). 
Dabei wird häufig der religiös begründete Extremismus in der 
Öffentlichkeit stärker wahrgenommen als andere Phänomenbe-
reiche. Muslim*innen müssen sich häufig für Terroranschläge 
rechtfertigen und werden teils unter Generalverdacht gestellt, 
was zu wachsender Islamfeindlichkeit führen kann (Naziriza-
deh, 2015). Dadurch ist die Gefahr einer Radikalisierungsspirale 
gegeben, da nicht nur individuelle, sondern besonders kollektive 
Diskriminierungserfahrungen Radikalisierungsprozesse bestär-
ken können (Körting, Molthagen, Öney, 2015). Eine stark diffe-
renzierte Herangehensweise ist in der Präventionsarbeit daher 
unbedingt notwendig, um eine mögliche Stigmatisierung von 
Gemeinden zu verhindern. Nationale Ansätze, zum Beispiel aus 
Großbritannien, haben gezeigt, dass ein zu starker Fokus auf 
muslimische Gemeinden eine Stigmatisierung fördern und so 
das Opfernarrativ des religiös begründeten Extremismus stär-
ken kann (Ali, 2019).   
 
Dies hat wiederum auch Auswirkungen auf die Deradikalisie-
rungsarbeit. Nur wenn ein*e Klient*in sich verstanden und 
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ernstgenommen fühlt, kann eine Grundlage für erfolgreiches 
Arbeiten und der Wille, sich von extremistischen Ideologien zu 
distanzieren, erreicht werden. Dies belegen auch Evaluations-
berichte (Möller & Neuscheler, 2018). Herrscht hingegen Miss-
trauen gegenüber der Organisation oder gar deren Mitarbei-
ter*innen, so ist die erfolgreiche Zusammenarbeit maßgeblich 
erschwert. Wird deutlich, dass hinter einer Initiative die – als 
feindlich definierte – Regierung steht, so kann dies den Zugang 
zum entsprechenden Klientel nicht nur erschweren, sondern 
womöglich sogar verhindern. 

Praxisbeispiele wie die Ausstiegshotline HATIF des Bundesam-
tes für Verfassungsschutz zeigen dies. Die 24-Stunden-Hotline 
wurde aufgrund mangelnder Nachfrage im Jahr 2014 nach vier 
Jahren eingestellt (Böhme, 2014). Trotz steigender Zahlen is-
lamistischer Radikalisierung und Ausreisen nach Syrien und in 
den Irak nutzten nur wenige Personen das Angebot. Allein die 
Vermutung, dass eine solche Anlaufstelle nur daran interessiert 
sein könnte, sicherheitsrelevante Informationen über die jewei-
lige Person zu sammeln, kann eine neutrale Kontaktaufnahme 
verhindern. Somit besteht seitens der Mitarbeiter*innen keine 
Chance, diese Vermutung zu widerlegen. Auch wenn es durch-
aus staatliche Ausstiegsprogramme gibt, die äußerst erfolg-

reich arbeiten, wie beispielsweise das “Aussteigerprogramm 
Islamismus“ in NRW (API), wird bei zivilgesellschaftlichen  
Organisationen eher angenommen, dass bei Hilfegesuchen zu 
den zu betreuenden Personen eine Vertrauensbeziehung aufge-
baut werden kann, die nicht vorbelastet ist (OSCE, 2018; El-Ma-
faalani et al., 2016).

Der Zugang zu diesen Personen und auch zu ihrem familiären 
und sozialen Umfeld ist somit möglicherweise für zivilgesell-
schaftliche Organisationen einfacher, da sie weniger als eine 
„Gefahr“ wahrgenommen werden als Sicherheitsbehörden. Für 
die klient*innenzentrierte und systemische Beratung des*der 
Radikalisierten und des jeweiligen sozialen Umfeldes der be-
troffenen Person ist eine Vertrauensbasis unerlässlich. 

8. Multiprofessionalität und Authentizität 

Ein wesentlicher Baustein in der Deradikalisierungsarbeit ist die 
stabile Beziehung zwischen Klient*innen und Berater*innen. 
Die biografische Aufarbeitung vieler Radikalisierungsverläufe 
hat gezeigt, dass diese Menschen in der Zeit ihrer Kindheit und 
Jugend oftmals keine Beziehung zu Erwachsenen entwickelt 
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haben, die von Wertschätzung, Respekt und Unterstützung 
geprägt war. Vielfach erlebten sie Abwertung, Missachtung, 
Gleichgültigkeit, Überforderung oder gar Gewalt. Auch dies hat 
sie anfällig gemacht für die missbrauchenden Strukturen von 
extremistischen Organisationen. Umso wichtiger ist es, ihnen 
im Prozess der Deradikalisierung eine neue Art von Beziehungs-
struktur zu ermöglichen und vorzuleben, die sie in die Eigenver-
antwortung und nicht in erneute Abhängigkeit führt. 

Um dies zu schaffen und eine Veränderung auszulösen, bedarf 
es der wertschätzenden Akzeptanz, der verlässlichen Bezie-
hungsarbeit und der ständigen Bereitschaft zur dialogischen 
Auseinandersetzung, d. h. einer demütigungsfreien Nachsozia-
lisation. Deradikalisierung ist daher eine zutiefst pädagogische 
Arbeit. Auch Sicherheitsbehörden stellen neben polizeilichem 
vermehrt sozialpädagogisches Personal ein, das über fundierte 
Kenntnisse in Bezug auf (De-)Radikalisierungsprozesse verfügt 
und regelmäßige Schulungen erhält, wie beispielsweise das 
“Aussteigerprogramm Islamismus“ in Nordrhein-Westfalen (API) 
(Hohnstein et al., 2015, Landtag Nordrhein-Westfalen, 2016). Das 
beim Verfassungsschutz NRW angesiedelte Präventionspro-
gramm „Wegweiser“ setzt ebenfalls auf pädagogisches Personal 
mit Erfahrung in der Beratungsarbeit (Ministerium des Innern 
des Landes Nordrhein-Westfalen, 2019). Trotzdem bleibt die Fra-
ge bestehen, wie die Diskrepanz zwischen pädagogischem Han-
deln und dem primären Arbeitsauftrag der Gefahrenabwehr, dem 
Sicherheitsbehörden unterliegen, wahrgenommen wird, wenn 
der Träger des Deradikalisierungsangebotes Teil der sicherheits-
behördlichen Struktur ist. (Hohnstein et al., 2015, Walkenhorst & 
Ruf, 2018). 

Die Arbeit in der Tertiärprävention muss stets individuell auf 
den*die Klient*in abgestimmt sein, weshalb insbesondere multi-
professionelle Teams gefragt sind. Während auf der einen Seite 
fachliche Kenntnisse über aktuelle Entwicklungen und Inhalte der 
jeweiligen extremistischen Szene unabdingbar sind, sind es auf 
der anderen Seite vor allem sozialpädagogische Kompetenzen 
sowie Elemente der sozialen Arbeit, die die direkte Klient*innen-
arbeit bestimmen. Auch weitere Qualifikationen im Bereich der 
Anti-Gewalt-Arbeit oder gegebenenfalls der (Psycho-)Therapie 
können maßgeblich für die Klient*innenarbeit sein (Hohnstein et 
al., 2015). Radikalisierung als hochkomplexem Prozess muss mit 
einem von Diversität geprägten Gefüge an Akteur*innen begeg-
net werden – jeweils auf den individuellen Bedarf abgestimmt. 

Berater*innen, die in einem sozialpädagogischen Umfeld und 
nicht im sicherheitsbehördlichen Bereich tätig sind, verfügen al-

lein aufgrund ihres Arbeitsauftrages über andere, niedrigschwel-
lige Zugangswege. Ihr Fokus liegt sehr viel deutlicher auf der Un-
terstützung der Person als auf der Gefahr, die von ihr ausgehen 
könnte (Walkenhorst & Ruf, 2018). Die Unterarbeitsgruppe der 
AG Deradikalisierung im Gemeinsamen Terrorismusabwehrzent-
rum empfahl in der konzeptuellen Grundlage der Beratungsstelle 
„Radikalisierung“ des Bundesamtes für Migration und Flücht-
linge die Kooperation mit Beratungsstellen, die „dezidiert nicht 
Teil einer staatlichen Einrichtung“ sein sollten, „um den Zugang 
zu dem Beratungsangebot so einfach wie möglich zu gestalten“: 
Zivilgesellschaftliche Partner sollten „lokal verwurzelt und ver-
netzt sein“ (Uhlmann 2017). 

Ausstiegsprogramme müssen ihre Ansätze und Methoden auf 
die Bedürfnisse verschiedener Zielgruppen anpassen können. 
Dabei richten sich die Programme zum einen an Personen, die 
sich bereits für einen Ausstieg entschieden haben und aus eige-
nem Antrieb Ausstiegsprogramme aufsuchen und zum anderen 
an Personen, die nicht über eine solch intrinsische Motivation 
verfügen. Ziel der Arbeit mit dieser zweiten, sehr viel herausfor-
dernderen Zielgruppe ist es zunächst, eine Ausstiegsmotivation 
herzustellen – also Zweifel über Verhaltens– und Denkmuster zu 
säen, bevor am eigentlichen Ausstieg gearbeitet werden kann. 
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Hier wird umso deutlicher, warum es Menschen braucht, die von 
den Klient*innen als Gegenüber in einem derartig hinterfragen-
den Prozess akzeptiert werden. 

Häufig verfügen sie aufgrund von Berufserfahrungen im Rahmen 
von Jugendarbeit, Straßensozialarbeit oder Anti-Gewalt-Arbeit 
über tiefere Kenntnisse des sozialen Umfeldes sowie der Alltags-
probleme der Zielgruppen. Besonders lokale Initiativen kennen 
strukturelle Probleme vor Ort und handeln aus glaubhaftem In-
teresse für die Gemeinde und ihre Einwohner*innen – was ihnen 
eine starke Legitimationsgrundlage verleiht (OSCE, 2018). Genau 
diese Kenntnisse helfen dabei, Beziehungen zum sozialen Um-
feld der Person aufzubauen, was ein erster Schritt zur eigent-
lichen Arbeit mit der radikalisierten Person sein kann (El-Mafaa-
lani et al., 2016). 

Die oftmals durch Diversität in Herkunft, Religion, Profession 
und Sprache gekennzeichneten Teams von zivilgesellschaft-
lichen Organisationen bieten den Klient*innen die Möglichkeit, 
sich mit ihnen zu identifizieren. Nähe und Verständnis für den 
sozialen Raum sowie die Probleme der Klient*innen schaffen die 
Grundlage für eine Vertrauensbasis. Gleichzeitig erfordert eine 
solche Vertrauensbeziehung besondere pädagogische Fähigkei-
ten, Klient*innen durch professionelle Distanz in die Unabhän-
gigkeit zu führen und keinesfalls das Gefühl einer freundschaft-
lichen Beziehung entstehen zu lassen. Radikalisierungsprozesse 
sind nicht auf eine monokausale Erklärung zurückzuführen, sie 
können durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden, die im-
mer individuell betrachtet und evaluiert werden müssen. Dieser 
Vielschichtigkeit von Radikalisierungsprozessen muss mit einem 
ebenso vielfältigen Beratungsangebot begegnet werden (Bjørgo, 
2011). Die Zivilgesellschaft kann dieser Pluralität an Auslösern in 
ihrer Vielfältigkeit überzeugend entgegentreten. Die eigene Glaub-
würdigkeit, Kenntnisse der Szene sowie der Bezug auf eigene Er-
fahrungen haben sich in der Vergangenheit als ein „Türöffner“ in 
der Beziehung zu einem*r Klient*in erwiesen (Mücke, 2016). 

An Sicherheitsbehörden angedockte Programme haben oft Zu-
gang zu sensiblen, nachrichtendienstlich relevanten Informa-
tionen und stehen in engem Kontakt und Austausch mit Kol-
leg*innen anderer Sicherheitsbehörden. Sie haben oftmals den 
nötigen Einblick in die Datenlage, um grundlegende Gefahren zu 
erkennen und den nötigen Zugang zu anderen Institutionen, um 
basale Probleme zu lösen. Auch steht nicht jede radikale Per-
son der Polizei oder den Sicherheitsbehörden skeptisch gegen-
über – manche suchen sogar bewusst den Kontakt. (Gruber & 
Lützinger, 2017). Die Evaluation des “Aussteigerprogramms 

Rechtsextremismus“ in NRW (APR) zeigte beispielsweise, dass 
der Verfassungsschutz als starke Behörde besonderen Schutz 
während eines mit Gefahren behafteten Ausstiegsprozesses ge-
währleisten kann (Landtag Nordrhein-Westfalen, 2016). Für die 
ideologische Aufarbeitung allerdings können zivilgesellschaftli-
che Organisationen Vorteile haben, da die inhaltliche Arbeit nicht 
nur detaillierte Kenntnisse der jeweiligen Ideologie, sondern vor 
allem pädagogische Expertise voraussetzt. 

Zentrales Motiv ist hier nicht nur, akute und unmittelbare Gefah-
ren für die Gesamtgesellschaft abzuwenden, sondern vielmehr, 
gemeinsam mit der Person die eigene Biografie aufzuarbeiten, 
Brüche zu erkennen und zukünftige problematische Situationen 
zu identifizieren, um einen Rückfall nachhaltig zu verhindern 
(Walkenhorst & Ruf, 2018). Obwohl die Bewährungshilfe in der 
ersten Phase eine stützende Begleitung sein kann, ist diese doch 
zeitlich begrenzt und aufgrund der hohen Fallzahlen pro Mit-
arbeiter*in oftmals nicht zur intensiven Begleitung in der Lage. 
Zivilgesellschaftliche Organisationen können hier Abhilfe schaf-
fen und eine langfristige und umfassende Nachsorge für die*den 
Einzelne*n leisten (Walkenhorst & Ruf, 2018). Gleichzeitig muss 
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auch ein enger Kontakt zu Behörden und staatlichen Stellen her-
gestellt werden, wie beispielswiese zum Jobcenter, dem Jugend-
amt oder Schulen. Dieser Multi-Agency-Ansatz ermöglicht eine 
holistische Nachsorge.

9. Professionalisierung

Im Zuge der langjährigen Arbeit im Bereich Extremismusprä-
vention hat bei vielen zivilgesellschaftlichen Organisationen ein 
stetiger Professionalisierungsprozess stattgefunden. Beispiel-
haft kann hier das „Aktionsprogramm gegen Aggression und 
Gewalt“ genannt werden, das vor fast 30 Jahren eines der ers-
ten großangelegten, staatlich geförderten Programme gegen 
Rechtsextremismus und eine Reaktion der damaligen Bundes-
regierung  auf die rechtsextreme und rassistisch motivierte Ge-
walt nach der Wiedervereinigung war – auch als Folge öffentli-
chen Drucks. Die vom Aktionsprogramm geförderten Projekte 
verfolgten einen pädagogischen Ansatz und stellten das Indi-
viduum mitsamt seinen Frustrationen, Aggressionen und Zu-
kunftsängsten in den Vordergrund (Blome & Manthe, 2014). Von 
1992 bis 1996 wurde das Programm mit Schwerpunkt auf den 
neuen Bundesländern umgesetzt und Projekte, die meist einen 
sozialpädagogischen Ansatz verfolgten, wurden in diesem Rah-
men gefördert. Das „Aktionsprogramm gegen Aggression und 
Gewalt“ kann als Vorläufer für weitere Bundesprogramme be-
zeichnet werden, dessen zahlreiche Evaluationen als Grundlage 
für Folge-Programme dienten. Vor allem boten solche Program-
me den Raum, Wege und Maßnahmen zu evaluieren, wie die 
rechtsextreme Szene erreicht werden kann und wie verschiede-
ne Ansätze der sozialen Arbeit, der Anti-Gewalt Arbeit und der 
politischen Bildung sinnvoll verbunden werden können.   

Eine weitere, entscheidende Professionalisierungsphase der 
zivilgesellschaftlichen Extremismusprävention im Bereich der 
Tertiärprävention kann beispielhaft am Programm „Verantwor-
tung übernehmen – Abschied von Hass und Gewalt“ deutlich ge-
macht werden. Die Gründer*innen von Violence Prevention Net-
work entwickelten dieses Programm in Modellprojekten bereits 
seit 2001. Das Programm richtete sich an rechtsextremistisch 
orientierte Jugendliche innerhalb und außerhalb des Strafvoll-
zugs und wurde gefördert von der Bundeszentrale für politische 
Bildung, der Landeszentrale für politische Bildung Brandenburg, 
den  Bundesministerien  für  Wirtschaft  und  Arbeit  und  für  Fa-
milie,  Senioren,  Frauen  und  Jugend,  der  Europäischen  Union 
und  dem Ministerium der Justiz und für Europaangelegenheiten 
des Landes Brandenburg im Rahmens des Bundesprogramms 
Xenos (Lukas & Lukas, 2007). 

In Einzel- und Gruppentrainings mit inhaftierten Jugendlichen, 
die ihre Gewalttaten mit rechtsextremistischen Einstellungen 
rechtfertigten, sollte die Vergangenheit gemeinsam mit den 
Jugendlichen aufgearbeitet, die Gegenwart eingeordnet und die 
Perspektiven für die Zukunft erarbeitet werden (Hartnuß, Korn, 
& Heitmann, n.d.). Verschiedene Ansätze der biografischen und 
politischen Arbeit wurden miteinander verbunden, sodass ein  
eigener pädagogischer Ansatz – die Verantwortungspädago-
gik® – entstand. Die Trainer*innen des Programms verfügten 
über einen multiprofessionellen Hintergrund und kamen stets 
von „außerhalb“ des Justizvollzugs. Die Trainings fanden auf rein 
freiwilliger Basis statt. Wurde am „Aktionsprogramm gegen Ag-
gression und Gewalt“ noch kritisiert, den ideologischen Aspekt 
von Rechtsextremismus zu verharmlosen, war die Aufarbeitung 
rechtsextremen und menschenverachtenden Gedankengutes 
wesentlicher Bestandteil von „Verantwortung übernehmen – 
Abschied von Hass und Gewalt“. Da die kognitive Distanzierung 
von extremistischen Ideologien oftmals ein komplexer und lang-
wieriger Prozess ist, der eng mit der jeweiligen Persönlichkeits-
entwicklung verzahnt ist, hat das Programm eine pädagogische 
Herangehensweise entwickelt, die sowohl die ideologische als 
auch die biografische Komponente vereint (Hartnuß et al., n.d.).  
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Ein weiteres Indiz der Professionalisierung und vor allem der 
Qualitätssicherung in der Arbeit von zivilgesellschaftlichen Or-
ganisationen in der Tertiärprävention ist die umfangreiche ex-
terne Evaluation von Programmen, was eine regelmäßige Refle-
xion und ggf. Modifikation der Programmumsetzung nach sich 
zieht. Im Rahmen von „Verantwortung übernehmen – Abschied 
von Hass und Gewalt“ konnten schon mit Programmstart wert-
volle Erkenntnisse in regelmäßigen Zwischenberichten fest-
gehalten und Verbesserungen frühzeitig angestoßen werden. 
Das Programm entwickelte sich schnell zu einer anerkannten 
Resozialisierungsmaßnahme: Wurde es anfangs von Inhaftier-
ten noch als „Gehirnwäsche“ skeptisch betrachtet, gab es zum 
Zeitpunkt der Evaluation mehr Bewerber2 als Teilnahmeplätze 
(Lukas & Lukas, 2007). Ergebnisse der Evaluationen waren unter 
anderem, dass das Programm durch den Ansatz der Verantwor-
tungspädagogik® den Inhaftierten das Gefühl gab, mehr als nur 
ein „Straftäter“ oder ein „Rechtsextremist“ zu sein. Die Teilneh-
mer fühlten sich in ihren eigenen Kompetenzen gestärkt, in die 
Eigenverantwortung geführt und konnten somit sicherer in die 
Zukunft nach der Haftentlassung blicken (Lukas, 2006). 

Gleichzeitig erfassten die Evaluationen auch Schwierigkeiten 
bei der Arbeit im Gefängniskontext, wie beispielsweise Skep-
sis auf Seiten der Gefängnismitarbeiter*innen. Diese Heraus-
forderungen sind auch in den nachfolgenden Programmen 
wesentlich geblieben. Auch Erfahrungsberichte des Programm-

2  In diesem Programm gab es ausschließlich männliche Teilnehmer.

bereichs „Prävention und Deradikalisierung in Strafvollzug und 
Bewährungshilfe“ innerhalb des Bundesprogramms „Demo-
kratie leben!“ im Jahr 2017 zeigen ähnliche Ergebnisse. In den 
geförderten Modellprojekten geht es zum einen um die direkte 
Arbeit mit Häftlingen im Einzel- oder Gruppensetting, zum ande-
ren aber auch um die Fortbildung von Justizbediensteten. 

Aktuelle Bundesprogramme werden stetig evaluiert, wie bei-
spielsweise im Bericht zu Modellprojekten der Prävention und 
Deradikalisierung in Strafvollzug und Bewährungshilfe (vor-
gelegt vom Deutschen Jugendinstitut e. V.) im Rahmen einer 
Programmevaluation von „Demokratie leben!“ (Jakob, Kowol, 
& Leistner, 2019) sowie die Evaluation der „Beratungsstelle Ra-
dikalisierung“ und der mit ihr kooperierenden Träger (Uhlmann, 
2017). Auch einzelne Träger werden durch die fördernden Be-
hörden hinsichtlich der Umsetzung von Maßnahmen durch ex-
terne Institute oder Universitäten evaluiert (Möller & Neusche-
ler, 2018, Evaluation der Beratungsstelle Hessen). Es bedarf 
allerdings heute noch immer langfristiger Evaluationen, die die 
Entwicklungsverläufe von Klient*innen über einen Zeitraum im 
Blick haben, der es ermöglichen würde, eine detailliertere Aus-
sage über die Nachhaltigkeit von Maßnahmen der Tertiärprä-
vention zu treffen.

Die wissenschaftliche Begleitung und Evaluation von Program-
men ist der Grundstein für die Weiterentwicklung von Ansätzen 
und Maßnahmen, um auf sich stetig verändernde Herausforde-
rungen und Bedarfe eingehen sowie die weitere Festsetzung 
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von Qualitätsstandards im Bereich der Tertiärprävention si-
chern und auf Lücken in der Präventionsarbeit aufmerksam ma-
chen zu können. Nur so kann eine nachhaltige Qualitätskontrolle 
etabliert und kontinuierlich fortgeführt werden. 

10. Vernetzung

Heute gibt es ein vielfältiges Netzwerk von Akteur*innen im Ar-
beitsfeld, die sich austauschen und miteinander in Kontakt ste-
hen. Ein Beispiel hierfür ist die 2009 gegründete Arbeitsgemein-
schaft „Ausstieg zum Einstieg“, die seit 2017 als Dachverband 
zivilgesellschaftlicher Träger der Ausstiegs- und Distanzierungs-
arbeit im Bereich Rechtsextremismus fungiert. Seit zehn Jahren 
dient sie „dem internen Austausch zur Qualitätssicherung, Ver-
besserung sowie dem Transfer von Wissen und Methodenkom-
petenz. Sie setzt gemeinsame Qualitätsstandards und entwickelt 
diese weiter“ (BAG “Ausstieg zum Einstieg” e.V., 2019).  In diesem 
Kontext ebenfalls zu nennen ist die 2016 gegründete „Bundesar-
beitsgemeinschaft Religiös begründeter Extremismus“ e.V. (BAG 
RelEx), in der sich mehr als 30 gemeinnützige Organisationen 
austauschen, die in der Präventionsarbeit tätig sind. 

Auch entstand in den letzten Jahren eine verfestigte Zusam-
menarbeit zwischen staatlichen und zivilgesellschaftlichen 
Akteur*innen, wie die „Beratungsstelle Radikalisierung“ des 
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, die im Januar 2012 
gegründet wurde. Die Beratungsstelle nimmt Anrufe über ihre 
eigene Telefon-Hotline entgegen und bietet telefonische Erst-
gespräche an. Im Anschluss vermitteln die Mitarbeiter*innen 
gegebenenfalls an eine regionale Beratungsstelle aus ihrem Be-

ratungsstellen-Netzwerk. Durch eine Kooperation mit insgesamt 
zwölf regionalen Beratungsstellen, die nahezu das gesamte Bun-
desgebiet abdecken, kann eine Beratung vor Ort sichergestellt 
werden, wobei sich ein Großteil der Beratungsstellen in zivilge-
sellschaftlicher Trägerschaft befindet. Das Netzwerk ist beson-
ders durch seine Multiprofessionalität gekennzeichnet, die Be-
rater*innenteams sind häufig mehrsprachig und zeichnen sich 
durch eine Vielzahl von beruflichen Disziplinen aus. Unter ande-
rem sind hier die soziale Arbeit, Sozialpädagogik, Erziehungs-
wissenschaften, Psychologie, Islam- und Politikwissenschaft 
zu nennen (Uhlmann, 2017). Diese Zusammenarbeit kombiniert 
nicht nur Elemente der systemischen Beratung mit der direkten 
Klient*innenarbeit, sondern stärkt auch die Kooperation und den 
Austausch mit zivilgesellschaftlichen Organisationen. Die Eva-
luation der „Beratungsstelle Radikalisierung“ bescheinigt, dass 
die Kooperationspartner „eine sehr differenzierte Perspektive 
auf das Phänomen der Radikalisierung und das Handlungsfeld 
der Deradikalisierung“ haben, was grundlegend für eine effektive 
Maßnahmenentwicklung ist (Uhlmann, 2017). Die Zusammen-
arbeit, der Austausch und die Transparenz zwischen den Koope-
rationspartnern wurde als sehr positiv bewertet.

Unter Berücksichtigung der 2017 erstellten Evaluation wurde eine 
Handreichung erarbeitet, welche die „Standards in der Beratung 
des sozialen Umfelds (mutmaßlich) islamistisch radikalisierter 
Personen“ festhält (Beratungsstelle “Radikalisierung”. Bundes-
amt für Migration und Flüchtlinge, 2018). Ziel dieser Handrei-
chung ist es nicht nur, die fachliche Kompetenz des Beratungs-
netzwerks darzulegen und Transparenz zu schaffen, sondern 
vor allem, die Qualitätssicherung innerhalb des Handlungsfeldes 
festzuhalten. Sie richtet sich damit sowohl an Praktiker*innen, 
die neu im Arbeitsfeld sind, als auch an bereits langjährig täti-
ge Praktiker*innen sowie die interessierte Öffentlichkeit. Die Er-
kenntnisse wurden vor allem auf der Grundlage von Einzel- und 
Gruppeninterviews mit Berater*innen der einzelnen Beratungs-
stellen gewonnen. Hierbei wurden Universalstandards entwi-
ckelt, welche die grundlegende Haltung der Berater*innen, die 
Basisstandards, auf denen die Beratungsarbeit basiert, sowie die 
Handlungsstandards, die konkrete Abläufe und Methoden der Be-
ratung beschreiben, definieren (Beratungsstelle “Radikalisierung”. 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 2018). Somit bieten sie 
einen Leitfaden für im Feld aktive Berater*innen und schaffen vor 
allem Transparenz in Bezug auf Beratungsstandards.

Die Evaluation und Festsetzung von Qualitätsstandards der 
Extremismusprävention ist ein wichtiger Schritt in der weiteren 
Professionalisierung des Feldes und trägt maßgeblich zur Qua-
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litätssicherung bei (vgl. Uhlmann 2017). Durch die Erstellung 
derartiger Standards sowie die Evaluation bereits bestehender 
Projekte wird sichergestellt, dass Projekte und Träger, die die 
entsprechenden Standards nicht erfüllen, schnell identifiziert 
und in ihrer Weiterentwicklung gefördert werden können. Nicht 
nur im Rahmen von oben beschriebenen Arbeitsgemeinschaf-
ten und Netzwerkstrukturen steht der fachliche Austausch von 
Trägern im Vordergrund, auch auf Fachtagen und Konferenzen 
finden regelmäßig (wissenschaftliche) Debatten zum Thema 
statt. Hinzu kommt die wissenschaftliche Qualifikation der Trä-
ger bzw. Mitarbeiter*innen, die in regelmäßigen Publikationen 
sowie Forschungsprojekten sichtbar wird. 

11. Schlussfolgerung

Radikalisierung ist ein vielschichtiger Prozess, dessen Auslöser 
divers und oftmals ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren 
sind. Daher ist es umso wichtiger, dass ihm ebenso vielfältige 
Antworten entgegengestellt werden, die genau dort ansetzen, 
wo eine Radikalisierung oft unbemerkt beginnt: in der Mitte der 
Gesellschaft. Nur durch eine enge Zusammenarbeit aller in-
volvierten Institutionen und Professionen kann eine Deradika-
lisierung erfolgreich begleitet werden. Die Stärken, die zivilge-
sellschaftliche Organisationen im Bereich der Tertiärprävention 
haben, sind signifikant:

Erfahrung 

Viele Organisationen sind bereits seit Jahrzehnten im Be-
reich Rechtsextremismusprävention und Ausstiegsarbeit 
aktiv und konnten ihre Kompetenzen auf andere Phäno-
menbereiche wie den religiös begründeten Extremismus 
transferieren. 

Multiprofessionalität 

Um möglichst holistische Ansätze der Deradikalisierungs-
arbeit anbieten zu können und damit den individuellen 
Notwendigkeiten im Feld der Tertiärprävention gerecht 
zu werden, sind zivilgesellschaftliche Organisationen in 
der Regel sehr breit aufgestellt und verfügen über Ex-
pertise auf ganz unterschiedlichen Gebieten wie Sozial-
pädagogik, soziale Arbeit, Politikwissenschaft, politische 
Bildung, Psychologie oder Theologie.

Zugang und Vertrauen 

Die wertvollste Variable im Bereich der Tertiärprävention 
ist Vertrauen. Nur wenn eine Person sich verstanden und 
ernstgenommen fühlt, wird diese bereit sein, mit Be-
rater*innen zu arbeiten. Zivilgesellschaftlichen Organi-
sationen ist es leichter möglich, Zugang zu betroffenen 
Personen und deren Umfeld zu bekommen, da sie nicht 
als Repräsentanten des oftmals als „Feind“ angesehenen 
Staates wahrgenommen werden. 

Authentizität 

Bieten Berater*innen Identifikationspotenzial für radika-
lisierte Personen, kann dies ein wichtiger erster Schritt 
im Aufbau einer (Arbeits-)Beziehung sein. Das Verständ-
nis der Berater*innen für die jeweilige Szene, Kultur oder 
Gemeinde ist ein „Türöffner“ für Prozesse des kritischen 
Hinterfragens. 

Während im Bereich der Tertiärprävention Sicherheits-
behörden naturgemäß eine wichtige Rolle spielen, wäre 
eine an die Sicherheitsbehörden angelehnte Präventions-
arbeit, die in präventiv-repressiven Maßnahmen mündet, 
kontraproduktiv. Diese könnte einen gegenteiligen Effekt 
haben, extremistische Narrative stützen und Radikalisie-
rung befeuern. Die Kompetenzen, die zivilgesellschaft-
liche Organisationen durch ihre langjährige Arbeit im 
Bereich der Tertiärprävention und Ausstiegsarbeit aufge-
baut haben, sind ein wertvoller Erfahrungs- und Wissens-
schatz, der stetig professionalisiert und institutionalisiert 
werden sollte. Durch einen kontinuierlichen Austausch 
und professionelle Zusammenarbeit kann ein Vertrauens-
verhältnis zwischen Sicherheitsbehörden und zivilgesell-
schaftlichen Trägern etabliert werden, welches die Grund-
lage für einen respektvollen Umgang miteinander bildet. 
Beide Sichtweisen – die der Sicherheitsbehörden ebenso 
wie der zivilgesellschaftlichen Träger – haben in der Ter-
tiärprävention ihre Daseinsberechtigung und müssen mit-
einander in den Dialog treten.
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